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Holaschke, Oberbürgermeister Thalmann, Bürgermeister 
 

 
 

Vorlagen-Nr. 322/2018 öffentlich 
für die Sitzung des Gremiums Gemeinderat am 11.12.2018 

 

 

 

Widmung des Feldweges Flst.Nr. 7129 - Verbindungsstraße „Dorfwiesen – Im Wiesental„ 

in Eppingen, Stadtteil Rohrbach zur Gemeindestraße. 
 

 

Antrag:  Der Gemeinderat beschließt die Widmung des Feldweges Flst.Nr. 
7129 - Verbindungsstraße „Dorfwiesen – Im Wiesental“ in 
Eppingen, Stadtteil Rohrbach zur Gemeindestraße 

 
 

 

Sachverhalt: 

 
Im Zuge der Erschließung des Neubaugebietes Dorfwiesen / Herrenäcker II in Eppingen, 
Stadtteil Rohrbach, wurde der Feldweg Flst.Nr. 7129 etwa zur Hälfte in das Baugebiet 
einbezogen und zur Gemeindestraße „Dorfwiesen“ ausgebaut.  
 
Dieser, innerhalb des Baugebietes liegende Abschnitt, wurde im Zuge des 
Bebauungsplanverfahrens für den öffentlichen Verkehr gewidmet und ist somit 
Gemeindestraße.  
 
Der Ortschaftsrat Rohrbach hat sich in der öffentlichen Ortschaftsratssitzung vom 
07.03.2018 einstimmig dafür ausgesprochen, den außerhalb des Bebauungsplans liegenden 
Streckenabschnitt ebenfalls dem öffentlichen Verkehr freizugeben. 
 
Bereits im Zuge der Erschließungsmaßnahmen wurde dieser Verbindungsweg (Feldweg) 
zwischen den Gemeindestraßen „Dorfwiesen“ und „Im Wiesental“ ertüchtigt. Mit dem 
Anlegen von zwei Ausweichbuchten wurden die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass 
dieses etwa 200 m lange Teilstück als Anbindung zwischen dem Industriegebiet „Im 
Wiesental“ bzw. der L 553 und dem Baugebiet „Dorfwiesen / Herrenäcker I + II“ für den 
allgemeinen Verkehr dienen kann.  
 
Durch die Freigabe dieses Teilstückes für den öffentlichen Verkehr wird die Zufahrt für das 
gesamte Baugebiet Dorfwiesen / Herrenäcker erleichtert und die Ortsdurchfahrt Rohrbach    
(L 553) erheblich entlastet.  
 
Die Widmung erfolgt auf der Grundlage der §§ 5 Abs. 1-4 und 2 des Straßengesetzes für 
Baden-Württemberg in der Fassung der Bekanntmachung vom 11.05.1992 (GBl. S. 330, ber. 
S. 683), zuletzt geändert durch Verordnung vom 23.02.2017 (GBl. S. 99).  
Die zu widmende Fläche wird als Gemeindestraße eingestuft (§ 5 Abs. 3 des 
Straßengesetzes) und ist im beigefügten Lageplan grau markiert dargestellt. 
 
Die Widmung erfolgt durch Beschluss des Gemeinderates und öffentlicher Bekanntmachung  
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im Stadtanzeiger Eppingen.  
 

 
 
 
G. Brenner H. Gebhard 
GBL Bürgerservice & Sicherheit Abt. Sicherheit & Ordnung 
 

   

 

 

  

 

Anlage(n): 

 
Lageplan Widmung Dorfwiesen Herrenäcker 2018 

Öffentliche Bekanntmachung Widmung Dorfwiesen Herrenäcker 2018 
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